
Wenn „ja“: 
Verwaltung
entwickelt ein 
detailliertes 
Beteiligungskonzept 
- ggf. unter 
Einbeziehung der 
dies anregenden 
Bürgerin bzw. 
Bürgers - und 
empfiehlt es dem 
Gremium zum 
Beschluss

Gremium
beschließt, 
WIE die 
Öffentlich-
keits-
beteiligung 
durchgeführt 
wird

Verwaltung 
• setzt Beteiligungs-

konzept um 
• dokumentiert 

Prozess, 
Mitwirkung und 
Ergebnisse

• gibt eine 
Beschlussem-
pfehlung unter 
Berücksichtigung 
der Öffentlichkeits-
beteiligung

Gremium
trifft 
Beschluss mit 
Begründung 
über das 
Ergebnis der 
Öffentlich-
keits-
beteiligung

Verwaltung ergänzt alle 
Beschlussvorlagen für das 
jeweilige 
Entscheidungsgremium¹ 
mit einer begründeten 
Empfehlung, ob eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchgeführt werden sollte 
oder nicht.

Gremium
beschließt, 
OB eine 
Öffentlich-
keits-
beteiligung 
durchge-
führt wird 

Ggf.: 
Verwaltung
informiert 
das 
Beschluss-
gremium 
über die 
Anregung

¹ Bezirksvertretung (BV) Nippes und Ausschuss für Umwelt und Grün; ab 2021 zusätzlich: BV Kalk & Lindenthal & der Bereich Mobilität

Ggf.: 
Bürgerinnen und 
Bürger regen 
eine 
Öffentlichkeits-
beteiligung an

Verwaltung
informiert die 
Bürgerinnen und 
Bürger über den 
Beschluss zum 
„Ob“

Verwaltung
informiert die 
Bürgerinnen und 
Bürger über den 
Beschluss zum 
„Wie“

Verwaltung
informiert die 
Bürgerinnen und 
Bürger über das 
Ergebnis der 
Beteiligung und die 
Beschlussfassung 
des zuständigen 
Gremiums
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